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TARIFE MIETE SCHLOSS LEUK 

Diese Tarifordnung regelt die Nutzung für die Lokalitäten und Infrastruktur des Schloss Leuk.  

Tagestarif  
Der Tagestarif wird für Anlässe mit einer effektiven Dauer (mit Einrichten und Aufräumen) von über  

3 Stunden verrechnet.  

3 Stunden-Tarif  
Der 3 Stunden-Tarif gilt für Kurse und Workshops mit einer effektiven Dauer (mit Einrichten und 

Aufräumen) von max. 3 Stunden.  

Bei kulturellen Folgeveranstaltungen (derselbe Anlass mit mehreren Aufführungen) wie z.B. Theater, 

Konzerte gilt der 3-Stundentarif, selbst wenn die Infrastruktur (Bühne, Beleuchtung, Tribüne usw.) 

zwischen den Aufführungen im Einverständnis mit der SSL nicht abgebaut wird. 

Hochzeit und Events 3 Tage 

Gesamte Anlage Schloss Leuk  

• Mageransaal, Bischofsaal, Räuberhöhle, Portique, Turm, WC, Beamer und 

Tonanlage, Turmwiese 

• Mobiliar für 120 Personen 120 Stühle, 10 runde Tische 1,60 m / 

10 Tische rechteckig, 1,60 m x 0,80 m / 6 Stehtische  

• Dauer 3 Tage (Bezug Vortag ab 10.00 Uhr bis Folgetag 15.00 Uhr) 

CHF 1850.00 

Private und öffentliche Anlässe 

 1 Tag 3 Std. 

Mageransaal mit Portique & WC inkl. Mobiliar  CHF 280.00 CHF 200.00 

Bischofsaal mit Portique & WC inkl. Mobiliar  CHF 280.00 CHF 200.00 

Mageran- und Bischofsaal mit Portique und WC inkl. Mobiliar CHF 500.00 CHF 350.00 

Räuberhöhle mit Portique & WC inkl. Mobiliar  CHF 160.00 CHF 120.00 

Turm & WC  CHF 120.00 CHF 120.00 

Portique & WC  CHF 120.00 CHF 120.00 

Turm zusätzlich zu einem gemieteten Raum CHF 80.00 CHF 80.00 

Turmwiese und WC (kein Mobiliar) CHF 180.00 CHF 100.00 

Spritzuhüs (kein Mobiliar) CHF 120.00 CHF 80.00 

   

Weitere Kosten  
 

Sofern bei besonders stromintensiven Anlässen der mit der Nutzung entstehende Aufwand über die Gebühr 

nicht abgedeckt wird, kann die SSL den Stromverbrauch separat in Rechnung stellen.  
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RABATTE AUF ALLE TARIFE 

Oeffentliche, kulturelle, soziale und gesellschaftliche Anlässe  

ohne Eintritt (Kollekte und Festwirtschaft erlaubt) 60% 

mit Eintritt 40% 

Grössere Versammlungen  

z.B. Bezirks-, Oberwalliser oder Kantonale Delegierten-/ Generalversammlungen 60% 

Örtliche Vereinsversammlungen 0 % 

Versammlungen / Sitzungen von öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen 

 

z.B. Bund, Kanton, Gemeinde Leuk 100% 

Einheimische Vereine (als Organisator von Anlässen der Dachverbände) 20% 

Zusätzlicher Folgerabatt bei demselben Anlass mit mehreren 
Aufführungen 

 

Die Miete wird pauschal in Rechnung gestellt  

Bei 3 Aufführungen 10% 

Bei 4 - 6 Aufführungen 20% 

Mehr als 6 Aufführungen 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftungsrat Schloss Leuk 

13. November 2024 


